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Müssen auch Erdgeschoß-
wohnungsbesitzer zahlen?

Es liegt in der Natur der Sache, 
dass – je nach Stockwerk, in 
welchem eine Wohnung gele-
gen ist – ein Aufzug öfter oder 
weniger oft genutzt wird. Die 
Kosten dafür sind nicht uner-
heblich und werden aufgeteilt. 
Wie sie aufgeteilt werden und 
ob sich jene, die den Aufzug 
nicht nutzen, befreien können, 
umreißt Mag. Elke Waibel  
(Nägele Wohnbau) anhand des 
WEG: Grundsätzlich ergibt sich 
der Aufteilungsschlüssel nach 
der Parifizierung. Dort werden 
höher gelegene Wohnungen 
etwas höher bewertet, als jene 
Wohnungen, die darunter lie-
gen. Aus dieser höheren Be-
wertung ergibt es sich, dass 
höher gelegene Wohnungen 
etwas mehr Betriebskosten 
zahlen. Das erscheint fair, da 
diese Wohnungen mehr Infra-
struktur, wie z. B. den Aufzug, 
in Anspruch nehmen.

Neufestsetzung des Auftei-
lungsschlüssels
In einer früheren Entschei-
dung des OGH wurde geklärt, 

dass ein abweichender Auftei-
lungsschlüssel zwischen den 
Wohnungseigentümern im 
Wohnungseigentumsvertrag 
vereinbart werden kann. Bei 
der Frage, ob im Erdgeschoß 
Wohnende gänzlich von den 
Kosten des Personenaufzugs 
befreit werden sollten, besagt 
das Wohnungseigentumsge-
setz: Liegenschaftsaufwen-
dungen sind gesetzlich unter 
den Wohnungseigentümern 
aufzuteilen. Diese Aufteilung, 
nach dem Verhältnis der Mit-
eigentumsanteile führt zu un-
billigen Ergebnissen, wenn ein 
oder mehrere Wohnungsei-
gentümer an den die Aufwen-
dungen betreffenden Anlagen 
nicht oder nur in erheblich un-
tergeordnetem Ausmaß teil-
haben. Das WEG (§ 32, 5) er-
möglicht einem Wohnungsei-
gentümer daher, bei erheblich 
unterschiedlichen Nutzungs-
möglichkeiten eine rechtsge-
staltende Neufestsetzung des 
Aufteilungsschlüssels durch 
gerichtliche Entscheidung zu 
erlangen. Geht es dabei um die 
Kosten eines Aufzugs, so setzt 
die Abänderung des Auftei-
lungsschlüssels voraus, dass 
die objektive Nutzungsmög-
lichkeit für einen Wohnungs-
eigentümer erheblich hinter 
der Nutzungsmöglichkeit an-
derer Miteigentümer zurück-
bleibt.
 
Verminderte Kostentragungs-
pflicht
Mehrere Gerichtsentschei-
dungen nahmen eine auf ein 
Fünftel verminderte Kosten-
tragungspflicht der Eigentü-
mer von Wohnungen im Erd-
geschoß unter bestimmten 
Umständen an: Immer dann, 

wenn für sie, objektiv betrach-
tet, noch irgendeine Möglich-
keit bestand, den Aufzug auch 
im eigenen Interesse zu nut-
zen und zwar neben der allge-
meinen und jedermann offen-
stehenden Möglichkeit, den 
Lift zu Besuchszwecken zu ver-
wenden, oder der im Interesse 
aller Mit- und Wohnungsei-
gentümer erfolgenden Haus-
reinigung. Der Judikatur des 
OGH darf aber keinesfalls der 
Grundsatz entnommen wer-
den, dass eine gänzliche Be-
freiung der Eigentümer von 
im Erdgeschoß gelegenen 
Wohnungen generell und los-
gelöst von der Frage ausschei-
det, ob für diese überhaupt ei-
ne objektive Nutzungsmög-

lichkeit des Lifts gegeben ist.

Konkrete Fallbetrachtung
Bei genauer Betrachtung be-
stehen für die Eigentümer von 
im Erdgeschoß gelegenen Ob-
jekten objektiv keine sinn-
vollen, vergleichbaren Nut-
zungsmöglichkeiten des Auf-
zuges. Natürlich können sie 
den Lift ebenso nutzen, um zu 
Besuchszwecken in höhere 
Stockwerke zu gelangen, je-
doch befinden sich ihre Eigen-
tumsobjekte im Erdgeschoß 
und sind von Besuchern auch 
gänzlich ohne den Aufzug zu 
erreichen. Im konkreten Fall 
führte der Lift auch nicht in 
den Keller und es gab keine 
anderen Gemeinschaftsräum-

lichkeiten in höheren Stock-
werken, weswegen der Lift 
auch nicht zum Aufsuchen sol-
cher Räumlichkeiten genutzt 
werden konnte. Es fehlte jede 
objektive Nutzungsmöglich-
keit, mit Ausnahme jener, die 
auch externen Besuchern zu-
kommt. 

Allfällige Befreiung prüfen
Eine bloß auf 1/5 reduzierte  
Kostentragungspflicht er-
schien in diesem Fall auch 
nicht gerechtfertigt, da der 
Vorteil, welchen die Erdge-
schoßwohnungseigentümer 
durch den Lift haben, ver-
gleichsweise gar nicht ins Ge-
wicht fällt. Eine gänzliche Be-
freiung von den Kosten des 

Aufzugs konnte angenommen 
und der Aufteilungsschlüssel 
dementsprechend neu festge-
setzt werden (veröffentlicht in 
OGH 5 Ob 14/20z). Fazit: Für die 
anteilige Kostentragungs-
pflicht ist eine objektive Mög-
lichkeit, den Aufzug auch im 
eigenen Interesse nutzen zu 
können, erforderlich. Juristisch 
gut beraten, kann zielführend 
argumentiert werden. Denn 
neben einer anteiligen Befrei-
ung könnte im Einzelfall sogar 
eine gänzliche Befreiung mög-
lich sein. Allein der Umstand, 
dass man mit dem Lift auch 
selbst Bewohner höherer 
Stockwerke besuchen kann, 
rechtfertigt keine Verpflich-
tung zur Kostentragung.

Wer trägt Kosten für den Aufzug?

Höher gelegene Wohnungen müssen mit höheren Betriebskosten rechnen. Foto: Shutterstock
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Vorarlberger Immobilienpreise 
im Österreichvergleich 
Hauspreise steigen österreich- 
weit um 14 Prozent, Woh-
nungspreise um 9,5 Prozent.

Im Jahresvergleich stiegen An-
gebotspreise 2021 für Eigen-
tumswohnungen österreich-
weit um 9,5 Prozent, für Häu-
ser im Schnitt um 14 Prozent. 
Im zweiten Pandemiejahr ha-
ben die Preise für Häuser je-
doch in den günstigen Regi-
onen mit bis zu 21 Prozent 
deutlich stärker angezogen als 
im ohnehin teuren Westen, wo 
sich die Steigerungsraten 
mehrheitlich im einstelligen 
Bereich bewegen. Die Daten-
analyse von ImmoScout zeigt, 
dass das Durchschnittshaus in 
Salzburg, Tirol und Vorarlberg 
doppelt so teuer ist wie in 
Kärnten, Niederösterreich 
oder der Steiermark. Am güns-
tigsten sind Häuser und Woh-
nungen im Burgenland, am 
teuersten in Wien, Salzburg 
und Innsbruck. 

Hohe Nachfrage 
in Vorarlberg
Die Angebotspreise für Häuser 
liegen bei durchschnittlich 
3043 Euro pro Quadratmeter. 
Umgerechnet auf ein 130-Qua-
dratmeter-Haus bedeutet das 
einen Kaufpreis von 395.638 
Euro. Deutlich darüber liegen 
die Preise für das Eigenheim 
mit Garten in der Bundes-
hauptstadt (692.700 Euro), 
Salzburg (672.500 Euro), Tirol 
(661.900 Euro) und Vorarlberg 
(654.700 Euro). Die Preise sind 

hier weitgehend geringer, bis 
maximal 8,8 Prozent angestie-
gen – mit Ausnahme des west-
lichsten Bundeslandes Vorarl-
berg, wo Häuser im Öster-
reich-Schnitt um rund 14 
Prozent teurer wurden. Unter 
300.000 Euro sind Häuser nur 
noch in Burgenland zu erwer-
ben. Leicht darüber liegen 
Kärnten (312.350 Euro), Nieder-

österreich (323.900 Euro), die 
Steiermark (328.300 Euro) und 
Oberösterreich (352.500 Euro). 
Die Tatsache, dass Eigentum in 
den südlichen und östlichen 
Bundesländern noch leist-
barer ist, hat zu einer stärkeren 
Nachfrage und damit auch zu 
einem stärkeren Preisanstieg 
gerade in diesen Regionen ge-
führt. 

Wohnungspreise stiegen 
moderater 
Die Preise für Eigentumswoh-
nungen sind mit 9,5 Prozent 
auf durchschnittlich 3647 Eu-
ro pro Quadratmeter 2021 mo-
derater angestiegen. Öster-
reichweit kostet eine 80-Qua-
dratmeter-Wohnung rund 
291.750 Euro. Aber auch hier 
geht die Preisschere innerhalb 

der Bundesländer weit ausei-
nander. In der Bundeshaupt-
stadt muss der Wohnungssu-
chende für Eigentum aktuell 
6600 Euro pro Quadratmeter 
bereithalten und liegt bei 80 
Quadratmetern über einer 
halben Million Euro. Aber 
auch in Vorarlberg (460.700 
Euro), Tirol (420.600 Euro) 
und Salzburg (414.350 Euro) 

bewegen sich die Preise wei-
terhin nach oben. Eigentum 
bis zu rund 250.000 Euro fin-
det man aktuell noch in Obe-
rösterreich, Kärnten, Niederö-
sterreich, der Steiermark und 
dem Burgenland. Die höch-
sten Preissteigerungen bei 
den Angebotspreisen ver-
zeichneten 2021 Salzburg mit 
plus 13,2 Prozent und die Stei-
ermark (+12,7 Prozent). 

Bregenz hat Nase vorn
Bei den Landeshauptstädten 
sind vor allem die Preise in 
Bregenz mit einem Plus von 
rund 38 Prozent auf einen 
Quadratmeterpreis von 7100 
Euro in die Höhe geschnellt. 
Dies mag der Lage am Boden-
see zu verdanken sein. In Inns-
bruck muss man für 80 Qua-
dratmeter mit rund 530.850 
Euro rechnen. In der Tiroler 
Landeshauptstadt liegen die 
Quadratmeterpreise über 
6000 Euro, ebenso wie in Wien 
und Salzburg. Deutlich mehr 
mussten alle, die sich für 
Eigentumswohnungen inte-
ressieren, auch in Linz ausge-
ben, wo die Preise 2021 um 
knapp 21 Prozent auf 4110 Euro 
pro Quadratmeter geklettert 
sind. Auch Eisenstadt hat ein 
starkes Preisplus von 38 Pro-
zent erlebt, befindet sich aber 
mit einem Durchschnittspreis 
von 3350 Euro weiterhin auf 
der unteren Preisskala. Am 
günstigsten sind Eigentums-
wohnungen in St. Pölten 
(225.600 Euro).

Vor allem in der Landeshauptstadt Bregenz  sind die Preise nach oben geschnellt. Shutterstock


